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Federf. Stadtamt: Organisationsamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 17.09.2001  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 20.09.2001  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für die Vermietung von städtischen 
Räumen und städtischem Inventar (Allgemeine Entgeltordnung) vom 13.03.1987, 
zuletzt geändert am 17.12.1998 
hier: Neufassung aufgrund der Euro-Umstellung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Euro-Umstellung 
Zum 01.01.2002 wird der Euro die DM als offizielles Zahlungsmittel ablösen. Von daher ist 
es erforderlich, die in der Allgemeinen Entgeltordnung enthaltenen DM-Beträge in Euro-
Beträge auszuweisen. 
 
Es wird vorgeschlagen, die angegebenen DM den Umrechnungsfaktor 1,95583 zu teilen 
und Beträge nach dem Komma auf volle Euro auf- bzw. abzurunden. Die Anlage 1 stellt 
die Euro-Beträge den bisherigen DM-Beträgen gegenüber. 
 
Redaktionelle Änderungen 
Gleichzeitig ist eine redaktionelle Überarbeitung erfolgt (z.B. geschlechtsneutrale Formu-
lierungen, Bürgermeister statt Stadtdirektor.) 
 
Vermietung von Inventar 
In diesem Zusammenhang sind die in der Entgeltordnung zur Vermietung aufgeführten 
Inventargegenstände überprüft worden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Vermie-
tung von Inventar wegen fehlender Nachfrage vollständig gestrichen werden kann. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, die Entgeltordnung umzubenennen in „ Ordnung der Stadt 
Gladbeck über die Entgelte für die Vermietung von städtischen Räumen“. 
 
Aktuelle Raumsituation 
Räume, die es mittlerweile nicht mehr gibt (z.B. Schreibmaschinensaal der VHS) oder die 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht vermietet werden, sollten ebenfalls gestri-
chen werden, um so die Entgeltordnung der aktuellen Raumsituation anzupassen. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Neufassung der „Ordnung der Stadt Glad-
beck über die Entgelte für die Vermietung von städtischen Räumen“. 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 Schwerhoff 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


